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In der heimlichen Juristenzeitung vom 24. 6. 2010 schreiben Justus Haucap und
Jürgen Kühling über »Gerechtere Wasserpreise«. Ein bißchen (aber nur ganz wenig)
habe ich mich über den ersten Satz geärgert: »Die kommunale
Trinkwasserversorgung ist das letzte Monopol ohne wirksame Kontrolle.« Das ist
reißerisch, weil es falsch ist. Deshalb habe ich einfach einmal nicht, durch Copy and
Paste, sondern durch Suchen und Ersetzen, die Trinkwasserversorgung gegen die
Abwasserbeseitigung ausgetauscht:
Die Abwasserbeseitigung ist ein natürliches Monopol. Echter Wettbewerb
konkurrierender Entsorger im Markt ist nicht nur schwer zu etablieren, er ist
volkswirtschaftlich auch gar nicht effizient und würde letztlich zu
Kostensteigerungen führen. Weil aber deswegen die Verbraucher – anders als auf
den meisten anderen Märkten – ihren Anbieter nicht wechseln können, wenn dessen
Preise oder Service ihnen nicht gefallen, fehlt die marktliche Disziplinierung der
Anbieter.
Die Verbraucher sind daher – weil die Entsorgung von Abwasser ein besonders
wichtiges Gut ist – besonders schutzbedürftig. Ohne effektive behördliche Kontrolle
könnten die Entsorgungsunternehmen ihre Monopolstellung missbrauchen. Wie die
Erfahrung zeigt, lässt sich dies auch nicht allein dadurch verhindern, dass
Abwasserentsorgung als öffentlich-rechtliche Organisationseinheit im kommunalen
Eigentum geführt wird. Denn dies birgt die Gefahr, dass übermäßig hohe Kosten
produziert werden, ineffizient gewirtschaftet wird und – im schlimmsten Fall – durch
inkompetente Betriebsführung und Verwaltung den Bürgern unnötige Kosten
aufgebürdet werden, denen sie sich nicht entziehen können. Eine Privatisierung
allein hilft auch nicht weiter, da sie die Anreize zu Preismissbrauch nicht verhindert.
Entscheidend ist demnach weniger die Organisationsform als die Aufsicht über die
Abwasserentsorgung der Endverbraucher. Denn auch ein Durchleitungswettbewerb,
bei dem Konkurrenten die Leitungen der etablierten Anbieter zu regulierten Preisen
mitbenutzen, ist in der Abwasserwirtschaft – anders als bei Telekommunikation und
Energie – wenig sinnvoll.
Usw. usw.
Zugegeben, an einigen Stellen müsste man von Hand nacharbeiten. Der regionale
Schwerpunkt könnte von Hessen in die ostdeutschen Bundesländer wandern. Doch
im Prinzip passt alles.
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Ähnliche Themen

Die Heimliche Juristenzeitung wird unheimlich
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